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Das Bestattungsgesetz vom 4. Juni 2003 tritt mit dem 1. September 2003 in Kraft.
Das umfassende Reformvorhaben konnte nicht zuletzt durch den erbitterten Widerstand von Kirchen,
Kommunen, Wirtschaft und Opposition nur in reduziertem Umfang in Gesetzeskraft erwachsen.
Gleichwohl erreicht das neue Bestattungsgesetz sein Ziel, sich ändernden Bestattungswünschen der
Bürger nachzukommen.

Nachfolgende Kurzfassung meines Vortrages ermöglicht einen ersten Überblick über die aktuelle Rechts-
lage in den Bereichen:
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�
�   Jedermann hat die Ehrfurcht vor den Toten

zu wahren und die Totenwürde zu achten.
Soweit möglich, sind Voraussetzungen dafür
zu schaffen, dass Bestattungen unter Be-
rücksichtigung des Empfindens der Bevölke-
rung und der Glaubensgemeinschaft, der die
zu Bestattenden angehörten, vorgenommen
werden können.
Es ist dafür zu sorgen, dass von Toten keine
Gesundheitsgefahren ausgehen. Bestand
zum Zeitpunkt des Todes eine meldepflichti-
ge oder gefährliche übertragbare Krankheit
oder besteht der Verdacht auf eine solche
Erkrankung, so sind die Schutzvorkehrungen
zu treffen, die bei der Leichenschau oder von
der unteren Gesundheitsbehörde bestimmt
werden.

,,���������%HVWDWWXQJVSIOLFKW
Zur Bestattung verpflichtet sind, in der nach-
stehenden Reihenfolge Ehegatten, Leben-
spartner, volljährige Kinder, Eltern, volljähri-
ge Geschwister, Großeltern und volljährige
Enkelkinder (Hinterbliebene). Soweit diese
ihrer Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommen, hat die Ordnungsbehörde der
Gemeinde, auf deren Gebiet der Tod einge-
treten oder die oder der Tote gefunden wor-
den ist, die Bestattung zu veranlassen.
Die Inhaber des Gewahrsams haben zu ver-

anlassen, dass Leichenteile, Tot- oder Fehl-
geburten, die nicht bestattet werden, ohne
Gesundheitsgefährdung und ohne Verlet-
zung des sittlichen Empfindens der Bevölke-
rung verbrannt werden.

,,,�� /HLFKHQVFKDX�� 7RGHVEHVFKHLQL�
JXQJ� XQG� 8QWHUULFKWXQJ� GHU� %H�
K|UGHQ

� Die Hinterbliebenen sind verpflichtet, unver-
züglich die Leichenschau zu veranlassen.
Dies gilt auch bei Totgeburten. Hilfsweise
haben diejenigen, in deren Räume oder de-
ren Grundstücke der Tod eingetreten oder
die Leiche oder Totgeburt aufgefunden wor-
den ist, unverzüglich sowohl die Leichen-
schau zu veranlassen als auch die Hinter-
bliebenen, ersatzweise die örtliche Ord-
nungsbehörde zu unterrichten.
Bei Sterbefällen in einer Anstalt, einem
Krankenhaus, Pflegeheim oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung hat die Leitung die
Durchführung der Leichenschau zu veran-
lassen.
Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, unver-
züglich nach Erhalt der Todesanzeige die
unbekleidete Leiche oder die Totgeburt per-
sönlich zu besichtigen und sorgfältig zu un-
tersuchen (Leichenschau) sowie die Todes-
bescheinigung auszustellen und auszuhän-
digen. Falls andere Ärztinnen und Ärzte für
die Leichenschau nicht zur Verfügung ste-
hen, ist sie von einer Ärztin oder einem Arzt
der für den Sterbe- oder Auffindungsort zu-
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ständigen unteren Gesundheitsbehörde
durchzuführen. Notärztinnen und Notärzte im
öffentlichen Rettungsdienst sind während der
Einsatzbereitschaft weder zur Leichenschau
noch zur Ausstellung der Todesbescheini-
gung verpflichtet; Gleiches gilt während des
Einsatzes, sobald sie den Tod festgestellt
haben.
Die Todesbescheinigung enthält im nichtver-
traulichen Teil die Angaben zur Identifikation
der Leiche oder der Totgeburt einschließlich
der bisherigen Anschrift, Zeitpunkt, Art, Ort
des Todes, bei möglicher Gesundheitsge-
fährdung einen Warnhinweis und im vertrau-
lichen Teil insbesondere Angaben zur To-
desfeststellung, zur Todesursache sowie zu
den weiteren Umständen des Todes.
Bestehen Anhaltspunkte für einen nicht na-
türlichen Tod, brechen die Ärztinnen oder
Ärzte die Leichenschau ab, unterrichten un-
verzüglich die Polizeibehörde und sorgen
dafür, dass bis zum Eintreffen der Polizei
Veränderungen weder an Toten noch an de-
ren Umgebung vorgenommen werden.
Kann die Identität Toter nicht festgestellt
werden, ist nach Beendigung der Leichen-
schau durch diejenigen, die diese veranlasst
haben, oder hilfsweise durch die Ärztin oder
den Arzt unverzüglich die Polizeibehörde zu
unterrichten.

,9��������2EGXNWLRQ
� Tote dürfen, wenn sie selbst zu Lebzeiten

schriftlich eingewilligt haben, nach Vorliegen
der ensprechenden zur Klärung der Todes-
ursache, zur Überprüfung der Diagnose oder
Therapie oder zu einem sonstigen wissen-
schaftlichen Zweck obduziert werden. Die
Obduktion umfasst auch die Entnahme von
Organen und Gewebeteilen sowie deren
Aufbewahrung. Die Einwilligung kann nach
Aufklärung auch mit einer vorformulierten
Erklärung erteilt werden. Die Kranken-
hausträger sind verpflichtet, anlässlich des
Abschlusses eines Aufnahmevertrages nach
der Einstellung zu einer Obduktion zu fragen.
Liegt weder eine schriftliche Einwilligung
noch ein schriftlicher Widerspruch der Ver-
storbenen vor, findet das Transplantations-
gesetzes sinngemäß Anwendung.
Ist die Untersuchung beendet, hat der Träger
der untersuchenden Einrichtung unverzüg-
lich die Bestattung zu veranlassen.
,9�� 7RWHQNRQVHUYLHUXQJ�
���������������$XIEHZDKUXQJ�7RWHU

� Maßnahmen, bei denen den Toten Stoffe
zugeführt werden, die die Verwesung ver-
hindern oder verzögern, bedürfen der Ge-
nehmigung der örtlichen Ordnungsbehörde.
Tote sind mindestens 36 Stunden nach dem
Tode, jedoch nicht vor Ausstellung der To-
desbescheinigung, in eine Leichenhalle zu
überführen. Auf Antrag eines Hinterbliebe-
nen kann die örtliche Ordnungsbehörde die
Aufbewahrung Toter an einem anderen ge-
eigneten Ort genehmigen, wenn ein ärztli-
ches Zeugnis bescheinigt, dass hiergegen
keine Bedenken bestehen. Dies gilt nicht für
die Aufbewahrung Toter im Rahmen straf-
rechtlicher Ermittlungen.
Die Öffnung des Sarges bei der Trauerfeier
oder beim Begräbnis bedarf der Genehmi-
gung der örtlichen Ordnungsbehörde. Öf-
fentliches Ausstellen Toter oder von Teilen
bedarf der zu Lebzeiten schriftlich erklärten
Einwilligung der Verstorbenen sowie der Ge-
nehmigung der Ordnungsbehörde des Aus-
stellungsortes.

9,��������%HVWDWWXQJVHQWVFKHLGXQJ
� Die Bestattung kann als Erdbestattung oder

als Feuerbestattung vorgenommen werden.
Art und Ort der Bestattung richten sich, so-
weit möglich, nach dem Willen der Verstor-
benen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollen-
det haben und nicht geschäftsunfähig waren.
Ist keine derartige Willensbekundung be-
kannt, entscheiden die Hinterbliebenen in
der gesetzlich festgeschriebenen Rangfolge.
Wenn die Gemeinde die Bestattung veran-
lasst, entscheidet sie; sie soll eine Willens-
bekundung des Verstorbenen berücksichtigt
werden.

9,,�� %HVWDWWXQJVXQWHUODJHQ��)ULVWHQ
� Die Bestattung der Leichen und Totgeburten

ist erst zulässig, wenn die Todesbescheini-
gung ausgestellt ist und der Standesbeamte
die Eintragung des Sterbefalles bescheinigt
hat oder eine Genehmigung nach § 39 des
Personenstandsgesetzes vorliegt oder wenn
sie auf Anordnung der örtlichen Ordnungs-
behörde des Sterbe- oder Auffindungsortes
erfolgt. Erdbestattungen dürfen frühestens
48 Stunden nach Eintritt des Todes vorge-
nommen werden. Die örtliche Ordnungsbe-
hörde kann eine frühere Bestattung aus ge-
sundheitlichen Gründen anordnen oder auf
Antrag eines Hinterbliebenen genehmigen,
wenn durch ein besonderes, aufgrund eige-
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ner Wahrnehmung ausgestelltes Zeugnis ei-
ner Ärztin oder eines Arztes, die nicht die
Leichenschau nach § 9 durchgeführt haben,
bescheinigt ist, dass die Leiche die sicheren
Merkmale des Todes aufweist oder die Ver-
wesung ungewöhnlich fortgeschritten und je-
de Möglichkeit des Scheintodes ausge-
schlossen ist.
Erdbestattungen müssen innerhalb von acht
Tagen durchgeführt werden. Liegen inner-
halb dieser Frist die Voraussetzungen des
Absatzes 1 nicht vor, so hat die Bestattung
unverzüglich nach deren Eintritt zu erfolgen.

9,,,�������(UGEHVWDWWXQJ��$XVJUDEXQJ
� Leichen müssen auf einem Friedhof bestattet

werden. Die örtliche Ordnungsbehörde kann
eine Erdbestattung außerhalb des Friedhofs
mit Zustimmung der unteren Gesundheits-
behörde in besonderen Fällen genehmigen.
Tot- und Fehlgeburten sind auf einem Fried-
hof zu bestatten, wenn ein Elternteil dies
wünscht. Ist die Geburt in einer Einrichtung
erfolgt, hat deren Träger sicherzustellen,
dass  jedenfalls ein Elternteil auf diese Be-
stattungsmöglichkeit hingewiesen wird. Jede
aus einem Schwangerschaftsabbruch stam-
mende Leibesfrucht gilt als Fehlgeburt im
Sinne des Satzes 1.
Tote und Aschenreste dürfen nur mit Ge-
nehmigung der örtlichen Ordnungsbehörde,
in deren Bezirk sie bestattet worden sind,
ausgegraben werden. Die Vorschriften der
Strafprozessordnung bleiben unberührt.

,;������)HXHUEHVWDWWXQJ
� Die Feuerbestattung einer Leiche oder einer

Totgeburt darf erst vorgenommen werden,
wenn eine von der für den Sterbe- und Auf-
findungsort zuständigen unteren Gesund-
heitsbehörde veranlasste weitere ärztliche
Leichenschau vorgenommen und mit einer
Bescheinigung nach dem Muster der Anlage
1 bestätigt worden ist, dass kein Verdacht
auf nicht natürlichen Tod besteht. Anstelle
der Gesundheitsbehörde nach Satz 1 darf
auch die untere Gesundheitsbehörde des
Einäscherungsortes die weitere ärztliche
Leichenschau veranlassen und die Beschei-
nigung ausstellen.
Die Leichenschau und die Bescheinigung
nach Absatz 1 werden in den Fällen des §
159 Abs. 1 StPO erteilten Genehmigung er-
setzt. Diese muss die Erklärung enthalten,

dass die Feuerbestattung als unbedenklich
erachtet wird.
Werden Leichen oder Totgeburten zur Feu-
erbestattung aus dem Ausland in das Inland
befördert, ist durch die untere Gesundheits-
behörde des Einäscherungsortes die Lei-
chenschau nach Absatz 1 zu veranlassen.
Die Behörde kann darauf verzichten, wenn
ihr über den natürlichen Tod die zweifelsfreie
Bescheinigung der am Sterbe- oder Auffin-
dungsort zuständigen Polizei- oder Gesund-
heitsbehörde vorgelegt wird.
Die Feuerbestattung darf nur in der Feuer-
bestattungsanlage eines Friedhofsträgers
oder eines Übernemers vorgenommen wer-
den und hat in würdiger Weise zu erfolgen
Der Träger oder Übernehmer der Feuerbe-
stattungsanlage hat die Zuordnung der To-
tenasche sicherzustellen. Das dauerhaft ver-
siegelte Behältnis mit der Totenasche ist auf
einem Friedhof beizusetzen; für die Beförde-
rung zu diesem Zweck darf es den Hinter-
bliebenen oder ihren Beauftragten ausge-
händigt werden. Die Asche darf auf einer
vom Friedhofsträger festgelegten Stelle des
Friedhofs durch die Verstreuung beigesetzt
werden, wenn dies durch Verfügung von To-
des wegen bestimmt ist. Das Behältnis mit
der Totenasche darf mit Genehmigung der
örtlichen Ordnungsbehörde Hinterbliebenen
oder deren Beauftragten ausgehändigt wer-
den. Soll die Totenasche außerhalb eines
Friedhofs verstreut werden, darf die Behörde
dies genehmigen, wenn diese Bestattung
bodennutzungsrechtlich zulässig ist. Soll das
Behältnis mit der Totenasche außerhalb ei-
nes Friedhofs aufbewahrt oder beigesetzt
werden, darf die Behörde dies genehmigen,
wenn ihr nachgewiesen ist, dass diese Auf-
bewahrung oder Beisetzung von Todes we-
gen verfügt und bodennutzungsrechtlich zu-
lässig ist und dass künftig würdiger Umgang
mit der Totenasche, Wahrung der Totenruhe
sowie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
die Seebestattung, Beisetzung des Behält-
nisses mit der Totenasche oder die Beiset-
zung durch Verstreuung  nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes sichergestellt sind.
Soll die Totenasche auf See bestattet wer-
den, wird die Genehmigung erteilt, wenn die-
se Bestattung von Todes wegen verfügt ist.


